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§ 29 GSG Register der
Entnahmeeinrichtungen und

Gewebebanken
 GSG - Gewebesicherheitsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 22.06.2018

1. (1)Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen hat ein Register über alle zertifizierten

Entnahmeeinrichtungen und bewilligten Gewebebanken, in dem jedenfalls auch Angaben darüber enthalten sein

müssen, für welche Tätigkeiten die Zertifizierung bzw. die Bewilligung erteilt wurde, zu führen. Dieses ist im

Internet auf der Homepage des Bundesamtes für Sicherheit im Gesundheitswesen öffentlich zugänglich zu

machen.

2. (2)Der Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend kann durch Verordnung nähere Regelungen über die

Führung dieses Registers und Art und Umfang der Eintragungen erlassen.

3. (3)Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen hat jeder bewilligten Gewebebank eine eindeutige

Gewebeeinrichtungsnummer zuzuweisen, sofern sich diese nicht aus dem gewählten Einheitlichen Europäischen

Code ergibt. Wenn eine Gewebebank mehrere Standorte hat, so kann sie hinsichtlich der

Gewebeeinrichtungsnummer als eine einzige Gewebeeinrichtung behandelt werden.
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